Formulierungshilfe für vertragliche Vereinbarungen zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt bei dauerhafter/regelmäßiger Vermietung von Räumlichkeiten (zu §5 Absatz 2 AROPräv)

Hinweise vorab:
Es handelt sich bei der Klausel um eine „Allg. Geschäftsbedingung“ (AGB) i.S.v. §§ 305 ff. BGB. Es besteht die Gefahr, dass die Klausel „überraschend“ i.S.v. § 305c BGB und damit unanwendbar wäre, da üblicherweise eine solche Regelung in Mietverträgen nicht enthalten sein dürfte. Dem kann aber entgegengewirkt werden, wenn im Vertragsformular eine entsprechende Hervorhebung erfolgt, so dass zu erwarten ist, dass der Vertragspartner von der Klausel Kenntnis nimmt. 

  Textvarianten
„Kinder, Jugendliche und schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene haben in den Räumen der römisch-katholischen Kirchengemeinde XXX das Recht auf einen sicheren Lern- und Lebensraum. Der bzw. die Mietende bestätigt diese Grundhaltung und trägt bei der durchgeführten Veranstaltung selbstverantwortlich Sorge, dass dieser Schutz gewährleistet ist.“

„Kinder, Jugendliche und schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene haben in den Räumen der römisch-katholischen Kirchengemeinde XXX das Recht auf einen sicheren Lern- und Lebensraum. Der bzw. die Mietende bestätigt diese Grundhaltung und führt personenbezogene Präventionsmaßnahmen gegen sexualisierte Gewalt (Schulungen, Unterzeichnung eines Verhaltenskodex, ggf. Einsichtnahme erweitertes Führungszeugnis) für Personen, die diese Gruppen leiten oder koordinieren durch.“

„Der bzw. die Mietende bzw. dessen/deren Mitarbeitende sind regelmäßig mit Kindern, Jugendlichen und/oder schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen in Kontakt. Die Vertragsparteien sind sich daher einig, dass die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen sind, um eine angemessene Prävention gegen sexualisierte Gewalt zu gewährleisten. Diese Maßnahmen liegen in der Verantwortung des bzw. der Mietenden. Die Vertragsparteien vereinbaren die Rahmenordnung – Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz und die hierzu ergangene Ordnung zur Ausführung der von der deutschen Bischofskonferenz erlassenen Rahmenordnung - Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen (AROPräv) als zugrunde zu legenden Standard.“

[bookmark: _GoBack] Gerade bei der dauerhaften Vermietung wäre zudem zu überlegen, ob man anfügt:
„Verletzt der Mieter diese Verpflichtung in schwerwiegender Weise oder trotz vorheriger einmaliger Abmahnung erneut, ist der Vermieter zur fristlosen Kündigung des Mietverhältnisses berechtigt.“

